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Vorwort

Ein Virus hat die Welt verändert, auch die kleine Welt der deutschen Rechtswissenschaft.
Als das Coronavirus SARS-CoV-2 Ende 2019 in China erstmals bei Erkrankten identifi-
ziert werden konnte, war das deutsche Infektionsschutzrecht ein weitgehend unentdecktes
Randgebiet des besonderen Verwaltungsrechts. Nachdem sich das Virus Anfang 2020 auch
in Deutschland ausgebreitet hatte, hat sich das grundlegend geändert. Noch nie ist ein
Rechtsgebiet so rasant durchgestartet: Seit Mitte März 2020 Ausgangsbeschränkungen und
Kontaktverbote verhängt wurden, sind binnen weniger Wochen hunderte Gerichtsent-
scheidungen zu Normen ergangen, die in den Jahrzehnten zuvor kaum angewendet worden
und eigentlich auch nicht auf die Bewältigung einer Pandemie zugeschnitten waren. In
kürzester Zeit erschienen neue Handbücher und Kommentare, unzählige Aufsätze wurden
verfasst, und sogar eine neue Zeitschrift wurde gegründet.

Nachdem diese Phase der rechtswissenschaftlichen Ersthilfe vorbei ist und die grund-
sätzlichen pandemiebedingten Herausforderungen für die Rechtsordnung deutlicher zutage
getreten sind, gilt es, das Infektionsschutzrecht als Querschnittsmaterie rechtssystematisch
aufzubereiten. Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) als seine wichtigste Rechtsquelle enthält
nämlich nicht nur öffentliches Gesundheitsrecht, sondern weist Schnittstellen mit diversen
weiteren Referenzgebieten des besonderen Verwaltungsrechts auf. Es ist, wenn man sich an
der Gliederung des IfSG orientiert, auch Gefahrenabwehrrecht, Datenschutzrecht, Ent-
schädigungsrecht, Umwelt- und öffentliches Wirtschaftsrecht. Zudem wirft es grundlegen-
de verfassungs- und verwaltungsrechtliche Fragen auf und ist zugleich eingebunden in ein
unions- und völkerrechtlich determiniertes Mehrebenensystem.

An diesem Querschnittscharakter des Infektionsschutzrechts orientiert sich auch die
Zusammensetzung des Autorenteams. Alle Autoren sind in den jeweiligen Referenzgebie-
ten hervorragend ausgewiesen. Wir danken ihnen sehr, dass Sie sich spontan auf unser
Gemeinschaftsprojekt eingelassen und die infektionsschutzrechtlichen Fragestellungen aus
der Perspektive „ihres“ Referenzgebiets systematisch und grundlegend eingeordnet haben.
Dank schulden wir zudem den Herren Dr. Rolf-Georg Müller und Burkhard Schulz vom
Verlag C. H. Beck für Ihr Vertrauen in unser Team und die hervorragende verlegerische
Betreuung des Handbuchs. Schließlich danken wir Friederike Kohlenbach (Bochum) sowie
Maria Deutinger, Zachariasz Hussendörfer, Marje Mülder und Katharina Reitzer (Regens-
burg) sehr herzlich für die redaktionelle Unterstützung der Herausgeber.

Das große Engagement aller Beteiligten hat es auch ermöglicht, dass das am 19.11.2020
in Kraft getretene Dritte Bevölkerungsschutzgesetz des Bundes überwiegend ebenso noch
berücksichtigt werden konnte wie die Beschlüsse von Bund und Ländern zum neuerlichen
Lockdown bis zum Jahresende 2020.

Für Verbesserungsvorschläge und Kritik sind wir dankbar!

Bochum und Regensburg, 30. November 2020

Stefan Huster Thorsten Kingreen
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